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Index

20/05 Wohnrecht Mietrecht

93 Eisenbahn

Norm

EisenbahnG 1957 §40a Abs1;

EisenbahnG 1957 §40a Abs3;

EisenbahnG 1957 §40a;

WEG 1975 §18 Abs2;

WEG 2002 §20;

1. WEG 1975 § 18 gültig von 01.09.1975 bis 30.06.2002 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 70/2002

1. WEG 2002 § 20 heute

2. WEG 2002 § 20 gültig ab 01.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

3. WEG 2002 § 20 gültig von 01.01.2022 bis 30.06.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 222/2021

4. WEG 2002 § 20 gültig von 01.01.2009 bis 31.12.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 25/2009

5. WEG 2002 § 20 gültig von 01.10.2006 bis 31.12.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

6. WEG 2002 § 20 gültig von 01.01.2003 bis 30.09.2006

7. WEG 2002 § 20 gültig von 01.07.2002 bis 31.12.2002

Rechtssatz

Der Verwalter iSd § 20 WEG 2002 ("Hausverwaltung") ist zur Geltendmachung der subjektiv-öAentlichen Rechte der

revisionswerbenden Partei (Wohnungseigentümer), die ihr nach § 40a EisenbahnG 1957 (vgl. in diesem

Zusammenhang insbesondere Abs. 1 und 3 leg.cit.) zukommen, nicht berechtigt. Eine (bloße) Verwaltervollmacht iSd §

20 WEG 2002 gibt keine Grundlage dafür ab, eine Hausverwaltung als Vertreter für einen Wohnungseigentümer zu

qualiGzieren und dieser Hausverwaltung als dem Vertreter der revisionswerbenden Partei einen

verwaltungsbehördlichen Bescheid wie den vorliegenden bzw. die an die revisionswerbende Partei gerichteten

verwaltungsbehördlichen Schreiben im Zuge des Verfahrens zur Erlassung dieses Bescheides (zur Weiterleitung an die

Partei) zuzustellen. (Mit dem gegenständlichen Bescheid wurde die revisionswerbende Partei dazu verpHichtet, die

Durchführung von Vorarbeiten gemäß § 40a EisenbahnG 1957 zu ermöglichen, und es wurden bestimmte Vorarbeiten

gemäß § 40a EisenbahnG 1957 für zulässig erklärt.)Der Verwalter iSd Paragraph 20, WEG 2002 ("Hausverwaltung") ist

zur Geltendmachung der subjektiv-öAentlichen Rechte der revisionswerbenden Partei (Wohnungseigentümer), die ihr

nach Paragraph 40 a, EisenbahnG 1957 vergleiche in diesem Zusammenhang insbesondere Absatz eins und 3 leg.cit.)

zukommen, nicht berechtigt. Eine (bloße) Verwaltervollmacht iSd Paragraph 20, WEG 2002 gibt keine Grundlage dafür

ab, eine Hausverwaltung als Vertreter für einen Wohnungseigentümer zu qualiGzieren und dieser Hausverwaltung als

dem Vertreter der revisionswerbenden Partei einen verwaltungsbehördlichen Bescheid wie den vorliegenden bzw. die

an die revisionswerbende Partei gerichteten verwaltungsbehördlichen Schreiben im Zuge des Verfahrens zur Erlassung

dieses Bescheides (zur Weiterleitung an die Partei) zuzustellen. (Mit dem gegenständlichen Bescheid wurde die

revisionswerbende Partei dazu verpHichtet, die Durchführung von Vorarbeiten gemäß Paragraph 40 a, EisenbahnG

1957 zu ermöglichen, und es wurden bestimmte Vorarbeiten gemäß Paragraph 40 a, EisenbahnG 1957 für zulässig

erklärt.)
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